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Im Auftrag von

Die Maßnahme „Ganzheitliche be-
schäftigungsbegleitende Betreuung“ 
ist ein Kooperationsprojekt von 
INTAL Bildung und Beruf gGmbH 
Halle (Westf.), ash Gütersloh gGmbH 
und Pro Arbeit e.V. Rheda-Wieden-
brück. 

Mitglieder im Paritätischen



VoraussetzungenInhaltZielsetzung

• Die ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreu-

ung erfolgt im Rahmen eines auf den Teilnehmenden 

bezogenen individuellen Coachings

• Die individuelle Dauer der ganzheitlichen beschäfti-

gungsbegleitenden Betreuung wird vom Jobcenter des 

Kreises Gütersloh festgelegt und variiert in Abhängig-

keit des jeweiligen Förderinstruments

• Die Inhalte bestimmen sich nach der Entscheidung, ob 

die Bearbeitung eines Themas zur Stabilisierung des 

Beschäftigungsverhältnisses beiträgt

• Zu Beginn der Beschäftigung sind insbesondere die 

betrieblichen und sozialen Anforderungen am Arbeits-

platz und die hierfür vom Teilnehmenden zu ent- 

wickelnden und zu stabilisierenden Potenziale 

wichtigster Teil der Betreuung

• Themen können insbesondere betriebsbezogene, 

alltagspraktische, in der Lebenssituation der Teilneh-

menden begründete und persönliche Unterstützungs-

bedarfe sein 

Zielgruppe

Die ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Be-

treuung richtet sich an Menschen, die eine ver-

sicherungspflichtige Beschäftigung aufgenommen 

haben. Ein begleitendes Coaching unterstützt und 

sichert den Fortbestand einer neuen Arbeitsstelle. 

Für geförderte Arbeitsplätze nach §§ 16e und 16i 

SGB II ist ein begleitendes Coaching verpflichtend.

Starttermine

Individuell

Kursdauer und Umfang

Das begleitende Coaching ist mindestens für 

6 Monate vorgesehen, auch eine längere Dauer ist 

möglich. Die Termine werden individuell vereinbart.

Förderung

Maßnahme zur Aktivierung und beruflichen 

Eingliederung (gemäß § 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. 

§ 45 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 SGB III)

Das Jobcenter Gütersloh übernimmt die Kosten.

• Begleitung bei der Aufnahme eines Beschäfti-

gungsverhältnisses

• Stabilisierung des Beschäftigungsverhältnisses

• Sicherung des Fortbestandes der Beschäftigung

• Verhinderung vorzeitiger Abbrüche

• Unterstützung der Integrationsfortschritte

• Identifizierung von Veränderungsbedarfen

• Förderung der dauerhaften beruflichen 

Eingliederung

• Unterstützung und Begleitung des Arbeitgebers 

während des Beschäftigungsverhältnisses

• Prävention von Konflikten oder Krisen

• Unterstützung und Begleitung von Übergängen

• Förderung von Weiterbildung und Qualifizierung


